
 
 
 

 
 

 Im Juni 2021 
 
 
 

 Mitteilungen an unsere Kundinnen und Kunden 
 
 

Sehr geehrte Stromkundinnen und Stromkunden 
 

Gerne informieren wir Sie wiederum über Aktualitäten aus unserer Stromversorgung.  
 

1 Stromkennzeichnung 2020 
 Gestützt auf die Energieverordnung des Bundes geben wir Ihnen die Zusammensetzung des im 

vergangenen Jahr an Sie verkauften Stromes bekannt:  

  
 
2 Anschlussgesuche für Apparate 
 In Übereinstimmung mit den Werkvorschriften Schweiz erteilt die GF Elektra, gem. Art. 25-27 

des Elektrareglements, Einzelbewilligungen für den Anschluss von Energieerzeugungsanla-
gen, Raumheizungen, sowie für Technische Anschlüsse wie Lifte, Stromspeicher, neu auch 
für e-Ladestationen usw.  

 Die Pflicht für die Gesuchseingabe besteht auch für den Ersatz dieser Anlagen, also z.B. 
wenn eine frühere Wärmepumpe durch eine moderne WP ersetzt werden soll. Die GF Elektra 
ist verpflichtet, in jedem Fall die Netzverträglichkeit zu prüfen. Gerade bei neuen Apparaten 
mit modernen Steuerungen ist die Verträglichkeit z.B. bezüglich Vermeidung von Oberwellen 
im Hinblick auf Smart Metering (elektronische Zählerauslesung) ein wichtiger Aspekt. 

 Wir freuen uns auf Ihre Gesuche und bearbeiten diese gerne; auch bei Erneuerungen. 
 
Haben Sie Fragen rund um den Strom oder zu den obigen Themen? Kontaktieren Sie uns per  
E-Mail unter elektra@neuendorf.ch oder telefonisch unter 062 398 16 12 (Geschäftsleiter).  
 
Freundlich grüsst Ihre 
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